Finanzverwaltung fehlen 15.000 Beamte
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Fiskus entgehen Milliarden durch
Personalmangel

vom 03.04.2010 | apn

Der Bundesrepublik entgehen jedes Jahr nach Darstellung der
Deutschen Steuergewerkschaft Milliarden Euro an Einnahmen, weil in
der Finanzverwaltung 15.000 Beamte fehlen. Dies geht aus der
Personalbedarfsberechnung der Bundeslédnder hervor, wie die
"Siiddeutsche Zeitung" (SZ) unter Berufung auf die Gewerkschaft
berichtet. Von den eigentlich notwendigen 130.000 Stellen sind in den
Finanzamtern der Lander demnach nur rund 115.000 besetzt. "Kein
Bundesland erfiillt derzeit den tatsdachlichen Bedarf", sagte
Gewerkschaftschef Dieter Ondracek der "SZ". Er schiatzt, dass dem Staat
jahrlich etwa 30 Milliarden Euro an Steuern vorenthalten werden.

In der Finanzverwaltung 15.000 Steuerbeamte (Foto: imago)

Priifung in Betrieben besonderes
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Was sich alles andert Der Personalschlissel zeige, dass vor

allem die Prifung von Betrieben
vernachlassigt werde. So fehlten nach
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Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di
allein 3050 Betriebsprufer und 420
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13.800 Beschaftigten in der
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Fahnder im AuBendienst besonders erfolgreich

Die Finanzbeamten im AuRendienst seien besonders effektiv: Im Schnitt treibe
ein Steuerfahnder jahrlich knapp eine Million Euro zusatzlich fir den Fiskus ein.
Bei einem Betriebsprufer seien es gut 1,2 Millionen Euro, berichtete die Zeitung
weiter. Vor allem Kleinbetriebe und Einzelunternehmer, deren Zahl sich in den
vergangenen 20 Jahren stark erhdht habe, missten seltener mit Besuch von
einem Prifer rechnen. "In den 80er Jahren kam auf 200 Kleinunternehmer und
Selbststandige ein Betriebsprifer, heute betragt dieses Verhaltnis 700 zu eins",
sagte Lars Feld, Volkswirtschaftsprofessor an der Universitat Heidelberg, dem
Blatt.

Zwtl: Bsirske sieht "organisiertes Steuervollzugsdefizit

"Ver.di-Chef Frank Bsirske sprach von einem "organisierten
Steuervollzugsdefizit". Der Staat verzichte "Jahr fir Jahr auf
Milliardeneinnahmen, weil er nicht genug Steuerfahnder und Prufer einsetzt".
Davon profitierten "vor allem vermdgende Unternehmen, Selbststandige und die
Besitzer groRRer Kapitalvermdgen, die weniger deklarieren als sie einnehmen,
wahrend Lohnsteuerpflichtige direkt mit der Gehaltsabrechnung zur Kasse
gebeten werden".

Der Turbolader zum Untergang der "BRD"
arbeitet auf Hochtouren.

Es ist KAUM anzunehmen, daRR hier 15.000
"Beamte" fehlen.

Diese Menschen sind nur clever genug sich
nicht in Privathaftung gemaf 8§ 823/839 BGB in
Verbindung mit 8 5 VStG, auf Grund ihrer
Plunderung (8 9 VStG) nehmen zu lassen, da
sie wohl wissen, dal3 es keine Staatshaftung
gibt und das Staatshaftungsgesetz nichtig ist.

(BVerfGE 61, 149. AulRer Kraft nach Maf3gabe
de 8 36 durch § 34 Abs. 1 Nr. 5 G v. 26.6.1981 |
553 mWyv 1.1.1982. Jedoch nach dem Urteil d.
BVerfG v. 19.10.1982 - 2 BvF 1/81 - ist das G v.
26.6.1981 | 553 mit Art. 77 d. GG unvereinbar
und daher nichtig (BGBI. | S. 1493 vom
9.11.1982)

Die Vollhaftung wird tiber England betrieben,
da die Britten bis heute die Organisation der
deutschen Judikative inne haben und es NICHT
maglich ist in der "BRD" den Recht(s)weg zu
beschreiten, weil es den gar nicht gibt.

Zusatzlich gilt, dal? in der "BRD" keine
Steuerpflicht vorhanden ist (BVerfGE, 55
274/301).

Nur noch wenige Wochen und die "BRD" hat
sich erledigt und ist verschwunden. Was dann
kommt, ist bereits mehrmals geschildert

worden.

Freuen wir uns auf die Zukunft !l!

(Siehe Ruckseite oder eventuelle Anhange)
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Das Grundgesetz kennt keine Steuerpflicht

Erhéhung der Umsatzsteuer von 16 auf 19 Prozent geschah ohne gesetzliche Grundlage

Zu dem Bericht =Steusrfahnder in
Béckeraians:

Die Bundesrepublik Deutsch-
land hat seit dem 1. Januar 2002
kein in Kralt befindliches Umsatz-
steuergesetz, weil das im BGBI
vertiffentlichte UStG gegen den
Art, 19 I 2 des Grundgesetzes, das
sog. Zitiergebot verstdft. Nit dem
Einfilhren des § 27b UStG, ge-
nannt Umsatzsteuer-Nachschau,
wurde das UStG zitierpflichtig,
weil nun mit Hilfe dieses Gesetzes
der Art. 13 GG, die Unverletzlich-
keit der Wohnung, eingeschrinkt
werden sollte. Ein Gesetz, das
jedoch ein  Grundrecht ein-
schrinkt, muss dieses Grundrecht
im Wortlaut zitieren und auf die
Einschrinkung hinweisen. Z.B,
nachzulesen in der Abgabenord-
nung der dortige § 413 (Einschran-
kung von Grundrechten). Im Art,
19 1 2 GG steht ausdriicklich, dass
zitiert werden muss, die Rechitsfol-
ge ist die Nichtigkeit des ganzen
Gesetzes mit dem Inkrafttreten,

~<~\Westfalen-Blatt Nr. 232, Themen der Zeit 3./4./5.

um Auswiichse, wie sie im Dritten
Reich per Gesetz legalisiert wur-
den, sofort und chne Grundrechts-

zu verhindern. Eine
Vorlage des Gesetzes vor das
Bundesverfassungsgericht ist
nicht méglich, da Art. 19 [ 2 GG
Gesetzeskraft besitzt, die Nichtig-
keit des Gesetzes nicht noch ein
weiteres Mal festgestellt werden
kann und darf, alle Verwaltungs-
akte, Umsatzsteuerbescheide,
Durchsuchungen, Festnahmen so-
wie auch das Kassieren der Mehr-
wertsteuer durch den Handel ist
mangels eines giltigen Umsatz-
steuergesetzes nichtig. Selbst die
Erhtthung der Umsatzsteuer von
16 auf 19 Prozent geschah ohne
eine gezetzliche Grundlage. Dieses
ist der wohl bisher dreisteste Fall
von Verfassungsbruch in der Ver-
fassungsgeschichte der Bundesre-
publik Deutschland. Bundesweit
sind inzwischen unzihlige Verfah-
ren und Klagen wegen der Nich-
tigkeit simtlicher Umsatzsteuer-

bescheide seit dem 1. Januar 2002
anhiingig. So lange jedoch der
Bundesbilrger insbesondere der
Finanzverwaltung im vorauseilen-
den Gehorsam folgt und sich nicht
mit seinen grundgesetzlich ver-
bilirgten Rechten gegen die Gesetz-
losigkeit und Willkiir des Fiskus
wehrt, bleibt ihm nichts anders
iibrig, als sich bis zur perstnlichen
wie wirtschaftlichen Existenz ver-
nichten zu lassen.

Die deutsche Finanzverwaltung
steht bis heute noch immer mit
dem auch fir sie verbindlichen
Grundgesetz aul denn
entgegen der einmal in Deutsch-
land glltig gewesenen Weimarer
Verfassung sieht das deutsche
Grundgesetz keine Steuerpflicht
des Biirgers kraft Verfassung vor,
so dass den Biirger dessen Grund-
rechte auch gegeniiber Eingriffen
aber insbesondere Ubergriffen der
Finanzimter schitzen. Im Jahr
2002 hat der ehemalige Bundes-
verfassungsrichter Paul Kirchhof

in einem bemerkenswerten Auf-
satz geschrieben: »Der Hechtsge-
danke scheint im Steuerrecht ver-
loren gegangen zu sein. Im Steuer-
alltag redet der Finanzbeamte mit
dem Steuerpflichtigen weniger
iiber das Gesetz, sondern mehr
tiber seine dienstlichen Anweisun-
gen, (ber Richtlinien und Erlasse.
Er kennt das Gesetz vielfach nicht.
Es interessiert ihn (den Finanzbe-
amten) auch nicht, er wvollzieht
seine dienstlichen Weisungen. In-
soweit missen wir auch im Steu-
errecht diesen Rechtsstaat wieder
elementar neu errichten.« Dem ist
gegenwiirtig nichts

BURKHARD LENNIGER
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	Text1000: Der Turbolader zum Untergang der "BRD" arbeitet auf Hochtouren.

Es ist KAUM anzunehmen, daß hier 15.000 "Beamte" fehlen.

Diese Menschen sind nur clever genug sich nicht in Privathaftung gemäß § 823/839 BGB in Verbindung mit § 5 VStG, auf Grund ihrer Plünderung (§ 9 VStG) nehmen zu lassen, da sie wohl wissen, daß es keine Staatshaftung gibt und das Staatshaftungsgesetz nichtig  ist.

(BVerfGE 61, 149. Außer Kraft nach Maßgabe de § 36 durch § 34 Abs. 1 Nr. 5 G v. 26.6.1981 I 553 mWv 1.1.1982. Jedoch nach dem Urteil d. BVerfG v. 19.10.1982 - 2 BvF 1/81 - ist das G v. 26.6.1981 I 553 mit Art. 77 d. GG unvereinbar und daher nichtig (BGBl. I S. 1493 vom 9.11.1982)

Die Vollhaftung wird über England betrieben, da die Britten bis heute die Organisation der deutschen Judikative inne haben und es NICHT möglich ist in der "BRD" den Recht(s)weg zu beschreiten, weil es den gar nicht gibt.

Zusätzlich gilt, daß in der "BRD" keine Steuerpflicht vorhanden ist (BVerfGE, 55 274/301).

Nur noch wenige Wochen und die "BRD" hat sich erledigt und ist verschwunden. Was dann kommt, ist bereits mehrmals geschildert worden.

Freuen wir uns auf die Zukunft !!!

(Siehe Rückseite oder eventuelle Anhänge)
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